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Wenn die StaatSanWaltSchaft ermittelt –  
daS Strafrechtliche riSiko für Unternehmen.
das strafrechtliche Risiko in Unternehmen hat in den letzten Jahren 
völlig neue dimensionen angenommen. insbesondere bei Korrup-
tionsvorwürfen wie Bestechung, Bestechlichkeit und Untreue ist 
die zahl der Ermittlungs- und strafverfahren sprunghaft angestie-
gen. Ursachen hierfür sind z. B. verstärkte behördliche Kontrollen, 
wachsender Wettbewerbsdruck und erhöhte Anzeigenbereitschaft 
der Bevölkerung! die Ermittlungsbehörden sind hierbei verpflichtet, 
derartigen fällen nachzugehen. Waren es in der vergangenheit oft 
Umweltdelikte, haben in der letzten zeit Ermittlungsverfahren we-
gen folgender vergehen erheblich zugenommen:

• insolvenzverschleppung
• Korruption 
• Kartellrechtsverstöße
• Produktpiraterie
• vorwürfe wegen schwarzarbeit
• Anschuldigungen wegen steuerhinterziehung

derartige strafprozesse ziehen sich oft Monate, teilweise sogar 
jahrelang hin, weil die Aufklärung des sachverhaltes meist außer-
ordentlich schwierig ist und häufig gegen mehrere Personen gleich-
zeitig ermittelt wird. dies führt vielfach zu imageverlusten und  
hohen verfahrenskosten für das Unternehmen sowie zu persön-
lichen nachteilen für den Betroffenen. 

nicht nur Unfälle und störfälle führen zu strafverfahren. schon die 
bloße vermutung einer strafbaren handlung verpflichtet Polizei und 
staatsanwaltschaft aktiv zu werden. Ermittelt wird dabei auf allen 
hierarchieebenen. 

Jeder, der Verantwortung trägt, wird persönlich belangt.

Anders als im zivilrecht sind strafrechtliche Risiken immer persön-
licher natur. nicht das Unternehmen, sondern die Mitarbeiter – ins-
besondere Unternehmensleiter und führungskräfte – werden als 
verantwortliche persönlich belangt. daher muss jeder, der in einem 
Unternehmen verantwortung trägt, trotz aller sorgfalt und Umsicht 

damit rechnen, in ein staatsanwaltliches Ermittlungs- und gericht-
liches strafverfahren verwickelt zu werden. 

Besondere Bedeutung kommt in diesem zusammenhang dem 
vorwurf eines organisationsverschuldens der führungskräfte zu, 
welches aus der verletzung von Aufsichts-, instruktions-, Kontroll- 
und überwachungspflichten entstehen kann.

abWehr Von SchadenerSatzanSprüchen. 
Unternehmensleiter stehen immer häufiger im fadenkreuz öffent-
licher Kritik. Regressmaßnahmen und schadenersatzansprüche 
aus der beruflichen tätigkeit nehmen seit Jahren stetig zu. die be-
sondere Risikosituation wird durch folgende stichworte skizziert:

Persönliche haftung 
Unternehmensleiter werden persönlich auf schadenersatz wegen 
angeblicher vermögensschäden in Anspruch genommen.

Privatvermögen  
die haftung aus dem Privatvermögen ist der höhe nach unbegrenzt.

strenger haftungsmaßstab 
Es gilt ein besonders strenger haftungsmaßstab. grundlagen hier-
zu sind § 43 gmbh-gesetz und § 93 Aktiengesetz (sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften Unternehmensleiters).

Beweislastumkehr     
geschäftsführer und vorstände trifft nach gmbh- und Aktiengesetz 
die umgekehrte Beweislast. in diesen fällen müssen sie als Reprä-
sentant der gesellschaft beweisen, dass sie die ihnen obliegenden 
Pflichten eingehalten haben.

Ansprüche unternehmensfremder dritter
nicht nur gesellschafter, sondern auch unternehmensfremde  
dritte können Ansprüche stellen, wie z. B. insolvenzverwalter,  
finanzamt etc. 

firmen-Rechtsschutz 
Mit einer firmen-Rechtsschutzversicherung können Risiken aus dem 
alltäglichen geschäftsbetrieb des Unternehmens abgedeckt werden. 
vom  versicherungsschutz umfasst werden u. a. die geltendmachung 
von schadenersatzansprüchen und die Wahrnehmung rechtlicher  
interessen aus Arbeitsverhältnissen, im verkehrsbereich und vor  
sozialgerichten. 

versicherungsvertragsrechtsschutz
industrieversicherer werden bei der zahlung von großschäden zuneh-
mend restriktiver. Marktweit führen schätzungsweise 30 % der groß-
schäden über EUR 1 Mio. zu einer Auseinandersetzung mit dem ver-
sicherer vor gericht, da dieser den versicherungsschutz infrage stellt 
und die deckung erst einmal versagt. Mit dem versicherungsvertrags-
rechtsschutz haben sie die Möglichkeit, sich gegen solches verhalten 
zur Wehr zu setzen und ihr gutes Recht einzuklagen. 

die highlightS der Vdma-rechtSSicherheittm – 
ihre Vorteile im überblick.

leitfaden Strafrecht

der Leitfaden zum richtigen verhalten bei Ermittlungsverfahren/ 
durchsuchungen enthält wertvolle tipps, damit sie im schadenfall 
optimal vorbereitet sind.

24h-Strafverteidiger-hotline

die rund um die Uhr besetzte strafverteidiger-hotline garantiert 
schnelle und sichere Auskünfte im schadenfall.

Strafverteidiger-netzwerk

nutzen sie die Möglichkeit, sich im Bedarfsfall über das strafverteidi-
ger-netzwerk ihres versicherers einen hoch spezialisierten verteidiger 
aus ausgesuchten strafrechtskanzleien vermitteln zu lassen.

compliance-Schulungen 

im Angebot enthalten ist eine kostenfreie compliance-schulung, die 
sie über Risiken, Risikovorsorge und Maßnahmen rund um das thema 
compliance informiert.

UnSer baUkaStenSyStem – 
recht gUt kombiniert.
die vsMA gmbh stellt, je nach persönlichem Bedarf, aus den nachfol-
genden Bereichen das für ihr Unternehmen optimale Leistungspaket zu-
sammen. individualität ist hier die stärke unserer Rechtsschutz-vielfalt. 

industrie-straf-Rechtsschutz 
die industrie-straf-Rechtsschutzversicherung sichert das Unternehmen 
und sämtliche Mitarbeiter gegen die finanziellen Risiken eines Strafver-
fahrens ab.  Es besteht Kostenschutz für verfahren, die sich aus einem 
straf- oder ordnungswidrigkeitenverfahren ergeben. für alle Personen 
in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für das Unternehmen sind Hono-
rarvereinbarungen mit Rechtsanwälten und sachverständigen mitversi-
chert, auch wenn diese über die gesetzlichen gebühren hinausgehen. 

der versicherungsfall in straf- und ordnungswidrigkeitenverfahren 
ist bereits die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen die ver-
sicherten. dies bedeutet eine unbegrenzte „Rückwärtsdeckung“. 
Während bei herkömmlichen Rechtsschutzversicherungen (z. B. einer  
firmen-Rechtsschutzversicherung) meist der zeitpunkt des „verstoßes“  
maßgeblich ist, spielt es hier – da auf die Einleitung des Ermittlungsver-
fahrens abgestellt wird – keine Rolle mehr, ob der verstoß vor oder nach 
vertragsbeginn begangen wurde. 

vermögensschaden-Rechtsschutz 
versichert sind die Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen 
Abwehr von Ansprüchen auf Ersatz von vermögensschäden auf grund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen. 

Anstellungsvertrags-Rechtsschutz 
der Unternehmensleiter ist kein Arbeitnehmer, sondern gesetzlicher 
vertreter der juristischen Person, mit welcher er einen Anstellungs-
vertrag geschlossen hat. Zu den bereits genannten Konflikten kommt 
oft noch Ärger zwischen der gesellschaft und Unternehmensleiter 
hinzu  (z. B. Kündigung oder die Kürzung der tantieme). Eine private 
Rechtsschutzversicherung bietet hierfür keine deckung! der Anstel-
lungsvertrags-Rechtsschutz versichert die Kosten gerichtlicher und  
außergerichtlicher streitigkeiten aus dem Anstellungsvertrag. 

Unser tipp: 

die haftpflichtversicherung übernimmt die risiken, die sich  

aus ihrer zivilrechtlichen haftung ergeben. die hieraus oft  

resultierenden strafrechtlichen ansprüche und damit einherge-

henden kosten erstattet die Straf-rechtsschutzversicherung. 

darüber hinaus können über spezielle rechtsschutzprodukte  

die kosten für die durchsetzung ihrer eigenen ansprüche 

gegenüber dritten abgesichert werden. 


